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§ 9 GKG Sinngemäße Anwendung
gesetzlicher Vorschriften

 GKG - Gerichtskommissärsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2018

(1) Der Notar kann als Gerichtskommissär im gesamten Bundesgebiet Erhebungen p egen und alle Beweise selbst

aufnehmen, Zustellungen selbst durch die Post oder die Gerichte vornehmen lassen und ö entliche Verlautbarungen

veranlassen. Soweit der Gerichtskommissär mit der Wahrheitsermittlung und der Ausforschung von Tatsachen in

Verlassenschaftssachen betraut ist, stehen ihm dieselben Auskunftsrechte und Einsichtsbefugnisse wie dem

Verlassenschaftsgericht zu. Dies gilt insbesondere für die gebührenfreie Inanspruchnahme der elektronischen Einsicht

in Geschäftsregister der Verfahrensautomation Justiz, mit Ausnahme der Register in Unterbringungssachen, der

staatsanwaltschaftlichen Behörden und des obersten Gerichtshofs.

(2) Alle Personen, deren Aussagen oder Auskünfte Beweismittel sind, tre en dem Gerichtskommissär gegenüber die

gleichen Rechte und Pflichten wie dem Gericht gegenüber.

(3) Gerichte, Verwaltungsbehörden und nach ihrer Verteilungsordnung zuständige Notare sind dem

Gerichtskommissär gegenüber zur Amtshilfe verpflichtet. Der ersuchte Notar ist insoweit Gerichtskommissär.

(4) Stellt der Gerichtskommissär eine Amtsbestätigung aus, so ist diese mit dem Amtssiegel zu versehen.

(5) Im Übrigen hat der Notar die für die Gerichte geltenden Vorschriften bei seiner Tätigkeit als Gerichtskommissär

sinngemäß anzuwenden.
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